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An die 
Mitarbeitervertretungen 
in Kirche und Diakonie in Bayern 
 
 
Betrifft: Einladung zur Herbst-
Mitgliederversammlung 2004 der AGMAV 
Bayern 
 
 
Liebe MAV-Kolleginnen und -Kollegen, 

wie bei der letzten Versammlung angekündigt, tref-
fen wir uns zur Herbst-Mitgliederversammlung wäh-
rend der Synode der Evang.-Luth. Kirche in Bayern 
in Amberg. Die Versammlung findet wieder im Rah-
men einer von ver.di Bayern durchgeführten 2-tägi-
gen Arbeitstagung statt, nämlich am 

Dienstag, 23. November 2004 
um 16.30 bis ca. 18 Uhr 

am gleichen Ort wie die ver.di-Arbeitstagung 
(siehe die entsprechende Einladung) 

Dort findet ihr auch eine Wegbeschreibung . 
 

Als Tagesordnung  schlägt der Vorstand vor: 

1. Eröffnung und Begrüßung 

2. Tätigkeitsbericht des AGMAV-Vorstands mit 
Aussprache 

3. Sachstand Gesamtausschuss 
(Anträge Bärbel Kalb und Kern/Janowski bei 
der Synode in Amberg und Aktion der Mitarbei-
tervertretungen) 

4. Aktuelle Probleme in den Dienststellen und Ein-
richtungen 

5. Anträge, Wünsche, Verschiedenes 
 
 
 

 
Im Zentrum unserer Mitgliederversammlung steht 
die Entscheidung über die Einrichtung eines Ge-
samtausschusses, die definitiv bei der Amberger 
Synodaltagung fallen wird. Hier geht es darum, ob 
das Mitarbeitervertretungsgesetz entsprechend ge-
ändert wird. 

Zur Debatte stehen der Antrag von Bärbel Kalb an 
die Synode und ein Gesetzentwurf zweier Syno-
denmitglieder (Kern/Janowski). Dieser Entwurf steht 
unter dem Titel „Bildung einer Gesamtkirchlichen 
Mitarbeitervertretung für Kirche und Diakonie“. 

Weil die endgültige Entscheidung jetzt ansteht, ha-
ben wir auch eine Aktion bei der Synode  geplant, 
und zwar 

am Mittwoch, 24. November 2004, 
um ca. 15.30 Uhr. 

Dies ist aus unserer Sicht für längere Zeit die letzte 
Chance, um zu einem Gesamtausschuss zu kom-
men. Daher unsere herzliche Bitte: Beteiligt euch 
zahlreich an dieser Aktion , um den Synodalen 
unser Anliegen deutlich zu machen! 

Wie immer geht ein herzlicher Dank an ver.di Bay-
ern und die Kollegin Irene Gölz , die der AGMAV 
Bayern wieder die Durchführung ihrer Mitgliederver-
sammlung ermöglichen! 

Ich wünsche uns eine gute Mitgliederversammlung 
mit hoffentlich vielen TeilnehmerInnen und verblei-
be 

mit solidarischen Grüßen 

gez. Bärbel Kalb 
Sprecherin 

Rund- 
brief  13 Oktober 2004 
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Die Entscheidung fällt bei der 
Amberger Synodaltagung 

Brauchen wir den Ge-
samtausschuss wirklich? 
Seit 1998 kämpft die AGMAV Bayern um die 
rechtliche Anerkennung als Gesamtausschuss. 
Dazu sind die §§ 56 ff. MVG Bayern entspre-
chend in Kraft zu setzen, analog zu den anderen 
Gliedkirchen. Wir als AGMAV sind mächtig ge-
spannt, ob und wie sich die Synode anlässlich 
ihrer Herbsttagung in Amberg entscheiden wird. 

Aber wer entscheidet darüber? Die Synode. Und 
wer sitzt in der Synode? Viele sind selber Dienstge-
ber, die Geld sparen wollen und deshalb an einem 
Gesamtausschuss nicht interessiert sind. Und dort 
sind auch Personen vertreten, die nicht bei Kirche 
oder Diakonie tätig sind und sich deshalb wenig für 
unseren Gesamtausschuss interessieren. 
Um zu einer Entscheidung zu kommen, hat das Sy-
nodalbüro bisher Stellungnahmen vom Landeskir-
chenamt und vom DW Bayern eingeholt. Dort wird 
kein Bedarf gesehen, denn aus deren Sicht gebe es 
in Bayern bereits genügend Gremien, die den MA-
Ven mit Rat und Tat zur Seite stehen. 

Bei wem anrufen? 

Hier erlauben wir uns eine zynische Nachfrage: Ru-
fen denn die MAVen der verfassten Kirche bei 
Herrn Berlig (Nachfolger von Herrn Fries) im Lan-
deskirchenamt an, der in der ARK auf der Arbeitge-
berseite sitzt? Holen sich denn die MAVen der Dia-
konie Rat bei Frau Schwarz-Seeberger im DW 
Bayern, die dann hoffentlich gerade keinen Termin 
für die Arbeitgeberseite beim Kirchengericht hat? 
Na gut, wem diese beiden Adressen nicht so recht 

behagen, der wende 
sich dann vertrau-
ensvoll an den VKM, 
der in letzter Zeit 
damit prahlen kann, 
alle arbeitsrechtlichen 
Verschlechterungen 
in Bayern einstimmig 
mitgetragen zu haben. 

Stellungnahme der AGMAV Bayern 

Wir als AGMAV Bayern haben im Sommer 2004 
dem mitberatenden Ausschuss der Synode folgen-
des schriftlich mitgeteilt: Die AGMAV Bayern gibt es 
nun seit über fünf Jahren. Durch unsere zahlreichen 
Mitgliederversammlungen, durch die regelmäßig er-
scheinenden Rundbriefe und durch unsere Internet-
präsenz (www.agmav-bayerm.de) ist unser Be-
kanntheitsgrad in dieser Zeit entsprechend gestie-
gen. Unsere Beratungstätigkeit und die Beantwor-
tung arbeits- und mitarbeitervertretungsrechtlicher 
Fragen anderer MAVen nehmen gleichermaßen zu. 
Etwa 5 - 10 Anfragen pro Woche bei jeweils allen 
sieben Sprecher/innen sind inzwischen Normalität. 

Enormer Anstieg der Anfragen 

Zu beobachten ist auch, dass vor allem seit dem 
letzten Jahr ein enormer Anstieg an mitarbeiterver-
tretungsrechtlichen Fragen zu verzeichnen ist. Die 
Zusammenarbeit zwischen MAV und Dienststellen-
leitung ist in sehr vielen Einrichtungen bedenklich 
schlecht. Dies ist auch nicht verwunderlich, wenn 
durch Arbeitsrechtliche Kommission mehr und mehr 
Entscheidungen in die Betriebe verlagert werden. 

Wir brauchen den Gesamtausschuss 

Zusammenfassend können wir feststellen, dass 
auch Kirche und Diakonie in Bayern einen Gesamt-
ausschuss brauchen. Ich denke, die diesjährige 
Herbstsynode wird unsere letzte Chance sein, den 
Bedarf der Mitarbeitervertretungen für einen Ge-
samtausschuss deutlich zu machen. Daher die drin-
gende Bitte an alle bayerischen MAV-Mitglieder: 
Bringt dies auch zum Ausdruck! Sprecht die Euch 
bekannten Synodalen an! (Eine Liste findet Ihr auf 
der Homepage www.agmav-bayerm.de) Und vor al-
lem: Kommt zahlreich zur Synodenaktion nach Am-
berg am 24.11.2004, um ca. 15.30 Uhr. 

Herzlichst, Bärbel Kalb 
Für die Sprechergruppe der AGMAV Bayern 
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Verantwortlich: Bärbel Kalb, c/o MAV Klinikum Hallerwiese, St. Johannis-
Mühlgasse 19, 90419 Nürnberg 
Internet: www.agmav-bayern.de 

e-mail: egerer@web.de 

Zuschriften und Meinungsäußerungen sind ausdrücklich 
erwünscht  �  

 

Die AGMAV Bayern ruft auf 
 

Synodenaktion am 24.11.2003 
in Amberg, um ca. 15.30 Uhr  

Die AGMAV Bayern ruft alle Mitarbeitervertrete-
rinnen und Mitarbeitervertreter auf, sich an der 
Synodenaktion in Amberg zu beteiligen. 
In Amberg wird endgültig entschieden, ob es für 
bayerische Mitarbeitervertretungen künftig einen 
Gesamtausschuss geben wird oder nicht. Die 
Entscheidung der knapp 110 Synodalen wird 
auch davon abhängen, wie stark wir unsere Po-
sition für einen Gesamtausschuss vertreten. 
Daher unsere herzliche und dringende Bitte: 
Wenn ihr es irgendwie möglich machen könnt, 
kommt am Mittwoch, 24.11.2003 nach Amberg 
vor das Tagungsgebäude der Synode und de-
monstriert mit uns dafür: 

Wir brauchen den Gesamtausschuss!  
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Verlängerung der Arbeitszeit in 
Kirche und Diakonie 

40-Stunden-
Woche ab 2005 

Weniger Freizeit haben die ca. 60.000 Beschäf-
tigten der evangelischen Kirche und Diakonie 
ab 1. Januar 2005. Ab diesem Zeitpunkt beträgt 
nämlich die wöchentliche Arbeitszeit 40 statt 
38,5 Std. in der Woche. Das hat die Arbeitsrecht-
liche Kommission (ARK) Bayern am 31. August 
in München beschlossen. 

Anfang Juli hatte die ARK in Nürnberg noch die 
Verlängerung der wöchentlichen Arbeitszeit vertagt. 
Zu beiden ARK-Sitzungen hatte die Gewerkschaft 
ver.di zu einer Demonstration und Kundgebung 
aufgerufen, an der sich im Juli etwa 200, Ende Au-
gust ca. 50 Beschäftigte beteiligt haben. Lautstark 
haben sie ihrem Unmut gegen die geplante Arbeits-
zeitverlängerung ohne Lohnausgleich Luft gemacht. 

Lohnsenkung für Teilzeitbeschäftigte? 

Die Entscheidung der ARK erfolgte einstimmig, also 
auch mit den Stimmen der Arbeitnehmervertre-
ter/innen. Die Neuregelung gilt für alle rund 60.000 
Beschäftigten bei Kirche und Diakonie. Sie soll 
nach einem Jahr wieder außer Kraft treten können, 
wenn vier Mitlieder der ARK dies verlangen. Gleich-
zeitig will die ARK ein „sozialpolitisches Zeichen“ 
setzen: Sie richtet den Appell an die Arbeitgeber, 
dass sie Teilzeitbeschäftigten mit einer fest verein-
barten Zahl der Wochenstunden (z.B. 19,25 
Std./Woche; anders wenn die Arbeitszeit prozentual 
festgelegt ist, z.B. 50%) ermöglichen sollen, ihre 
Wochenarbeitszeit entsprechend zu erhöhen, um 
keine Gehaltseinbußen hinnehmen zu müssen. Die-
jenigen, die ihre wöchentliche Arbeitszeit – z.B. aus 
familiären Gründen – nicht erhöhen können, be-
kommen weniger Gehalt. Auf diese Weise wird 

dann die Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit zu 
einer echten Lohnsenkung. 

Arbeitszeitverlängerung 
vernichtet Arbeitsplätze 

Wer noch das kleine Einmaleins beherrscht, der 
wird es wissen: Durch die Verlängerung der Ar-
beitszeit werden keine Arbeitsplätze geschaffen, 
sondern im Gegenteil abgebaut. Wenn die Men-
schen für den gleichen Lohn länger arbeiten, wird 
kein Betrieb neue Einstellungen vornehmen. Die 
Redebeiträge bei den Kundgebungen machten 
deutlich, dass wir uns nicht mehr das Märchen von 
der angeblich mangelnden internationalen Wettbe-
werbsfähigkeit vormachen lassen dürfen. Die Ver-
längerung der Arbeitszeit habe vielmehr ein Ziel, 
nämlich die Senkung der Lohnkosten für die Betrie-
be. Gleichzeitig bedeutet die Einführung der 40-
Stunden-Woche eine Gehaltseinbuße von 3,9%. 
Nicht gerade eine Stärkung der Binnennachfrage. 

Kirche und Diakonie in Bayern 
sind die Vorreiter 

Mit der Entscheidung werden die bayerische Kirche 
und Diakonie im Vergleich zu anderen Landeskir-
chen und Wohlfahrtsverbänden zum bundesweiten 
Vorreiter einer Politik der Arbeitszeitverlängerung. 
Weder bei der Caritas noch beim Roten Kreuz und 
auch nicht bei der AWO gibt es bisher eine generel-
le Verlängerung der wöchentlichen Arbeitszeit. Of-
fenbar nimmt der vkm, der die Arbeitnehmer in der 
ARK vertritt, den von ihm selbst angekündigten 

Bilder von der Synodenaktion in Heilsbronn vom Frühjahr 2004: Mitarbeitervertretungen machen deutlich, dass sie für 
einen Gesamtausschuss eintreten. Landesbischof Friedrich (rechts) steht der Sache freundlich aufgeschlossen gegen-
über... Ob diese Einschätzung richtig ist? 
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Stellenabbau (s. Sonntagsblatt 22.8.2004) bewusst 
in Kauf. Spätestens wenn die Kostenträger im Sozi-
albereich die Personalschlüssel entsprechend ver-
schlechtern, wird uns diese Entscheidung selber auf 
die Füße fallen. 

Lohnsenkung durch Dienstvereinbarung 

Der Beschluss der ARK sieht auch eine Öffnungs-
klausel vor: „Zur Vermeidung betriebsbedingter 
Kündigungen kann durch Dienstvereinbarung die 
regelmäßige Arbeitszeit ausschließlich der Pausen 
mit durchschnittlich 38,5 Stunden wöchentlich fest-
gelegt werden, wenn gleichzeitig Lohn, Zulagen, 
Zuschläge und sonstige Bezüge um 3,896 v.H. ver-
mindert werden, soweit sie nicht Teilzeitbeschäftig-
ten in gleicher Höhe wie Vollzeitbeschäftigten zu 
gewähren sind.“ 
Das ist doch glatt ein Stück aus dem Tollhaus: Erst 
verlängert man die Arbeitszeit ohne Lohnausgleich, 
um dann sogleich die Beibehaltung der bisherigen 
Arbeitszeit bei Lohnsenkung zu ermöglichen. Das 
verstehe wer will! Die einzige Erklärung dafür ist, 
dass es beim Beschluss der ARK letztendlich doch 
um eine Senkung der Lohnkosten ging. 

Empfehlungen an die MAVen 

Vor diesem Hintergrund empfehlen wir den bayeri-
schen Mitarbeitervertretungen: 
· Kein Abschluss von Dienstvereinbarungen zur 

Lohnsenkung. Denn dafür bestehen bereits 
ausreichend Regelungen (Notlagenregelung, 
Schieflagenregelung). 

· Fordert eure Arbeitgeber auf, den Teilzeitbe-
schäftigten mit einem festen Stundenmaß die 
entsprechende Erhöhung ihrer wöchentlichen 
Arbeitszeit zu ermöglichen, damit sie keine 
Lohneinbußen haben. 

· Und fordert eure Arbeitgeber auf, in allen Fällen 
Anträge von voll- und teilzeitbeschäftigten Kol-
leginnen und Kollegen auf Beibehaltung ihrer 
bisherigen wöchentlichen Arbeitszeit unbüro-
kratisch zu genehmigen. 

Herbert Deppisch 
 

 
 
 

Mitarbeiterverband beschließt gegen 
die Interessen der Beschäftigten 

Wer versteht 
den vkm? 

Seit dem 31. August 2004 (Beschluss der ARK 
zur Verlängerung der Arbeitszeit) gibt es ver-
mehrt Anfragen an die Vorstandsmitglieder der 
AGMAV. 

Der Inhalt: Wie konnten die Arbeitnehmervertreter 
in der ARK diesem Beschluss zustimmen? Obwohl 
sonst von unserer Seite in den meisten Fällen kom-
petente Beratung erfolgt, sind sogar wir bei dieser 
Frage sprachlos. Hörten wir noch im Sommer 2004, 
es werde mit Herrn Leidel (vkm-Funktionär in der 
ARK) keine Erhöhung der Arbeitszeit geben, umso 
erstaunter sind wir, wenn jetzt die 40 Stunden Wo-
che ab 1.1.2005 eingeführt wird. 

Sinneswandlung 

Irgendwie muss man doch darauf kommen, wie 
diese Sinneswandlung zustande kam. Auf der In-
ternetseite des vkm kann man es tatsächlich nach-
lesen. Im Vorgriff auf die BAT-Reform (tarifvertragli-
che Prozessvereinbarung für den öffentlichen 
Dienst) werde die Arbeitszeit erhöht. Aussage des 
vkm: „Wir vom vkm wollten uns dann nicht nachre-

den lassen, dass wir bereits im Vorfeld in Vorleis-
tung getreten sind“. Bitte??? Vorauseilenden Ge-
horsam nennt man so etwas. Wer versteht das??? 

Wer versteht das? Wir nicht!!! 

Anderes Beispiel im selben Fall: Die Öffnungsklau-
sel, die die Beibehaltung der 38,5-Stunden-Woche 
ermöglichen soll, allerdings bei einer Gehaltseinbu-
ße von 3,896%. Zu regeln über eine Dienstverein-
barung zwischen Arbeitgeber und MAV. Hier wird 
doch eine originäre Aufgabe der ARK auf die 
Dienststellen und MAVen vor Ort verlagert. Verbe-
trieblichung des Arbeitsrechts nennt man so etwas. 
Doch die Erfahrung zeigt, dass unsere Arbeitgeber 
es schon immer gut verstanden haben, ihre Inte-
ressen gegen die Beschäftigten durchzusetzen. 
Oder welche MAV-Kollegin/-Kollege wird dem 
Druck standhalten können, wenn es heißt: 3,896% 
weniger Gehalt oder Personalabbau? Es war doch 
immer das Argument der ARK und vor allem der 
Arbeitnehmervertreter – sprich vkm - dass sie für 
diese Fragen verantwortlich sei. Wer versteht das? 
Wir nicht!!! 

Lutz Egerer 
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Vorsorge für schwierige Zeiten? 

Kurzarbeit und 
neue Siche-

rungsordnung 
Zum 1. Juni 2004 hat die bundesweite Arbeits-
rechtliche Kommission (ARK) für die Diakonie 
die Voraussetzungen für die Einführung von 
Kurzarbeit in diakonischen Einrichtungen ge-
schaffen. Am 1.10.2004 ist außerdem eine eigen-
ständige Sicherungsordnung der bayerischen 
Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR) in Kraft getre-
ten. 

Offenbar sorgen die Gremien, die die arbeitsrechtli-
chen Grundlagen für die Diakonie beschließen, für 
schwierigere Zeiten vor. 

Vorschrift über Kurzarbeit 

Mit einem neuen § 9i (in Bayern: § 9j) wird eine Vor-
schrift über die Vereinbarung und die Rahmenbe-
dingungen von Kurzarbeit im Sinne der §§ 169 ff. 
SGB III in die AVR des Diakonischen Werkes der 
EKD aufgenommen. Damit ist es möglich, in diako-
nischen Einrichtungen befristet Kurzarbeit einzufüh-
ren und den betroffenen Beschäftigten Kurzarbeiter-
geld über die Bundesagentur für Arbeit zukommen 
zu lassen. Eine solche Regelung hat bisher in der 
AVR gefehlt. 

Dienstvereinbarung erforderlich 

Anders als das Betriebsverfassungsgesetz enthält 
das Mitarbeitervertretungsgesetz der EKD keine 
Regelung, die die Beteiligung der Mitarbeitervertre-
tung an der Verkürzung der Arbeitszeit vorsieht. Um 
den Weg für eine Dienstvereinbarung zur Anord-
nung und Regelung der Kurzarbeit freizumachen, 
hat die ARK nunmehr beschlossen, eine solche Be-
stimmung in die AVR aufzunehmen. Die Regelung 
erlaubt es damit der Einrichtungsleitung, einver-
nehmlich mit der Mitarbeitervertretung eine Dienst-
vereinbarung abzuschließen und damit die Dienst-
verträge der betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter im Sinne der Kurzarbeiterregelung zu modifi-
zieren. 

Anlass: nicht ausgelasteter Betrieb 

Anlass für die Vereinbarung von Kurzarbeit besteht, 
wenn eine Einrichtung vorübergehend nicht mit der 
eigentlich möglichen Auslastung ihrer Kapazität ar-
beiten kann. Eine solche Unterbrechung kann z.B. 
eintreten, wenn Bauschäden in einer Einrichtung o-
der in einem Einrichtungsteil so umfangreiche Re-
novierungsarbeiten verlangen, dass daneben die 
übliche Belegung ausgeschlossen ist. Eine Kurzar-
beitsregelung kommt z.B. auch in Betracht, wenn 
die Kurzzeitpflegebetten einer stationären Pflege-
einrichtung monatelang leer stehen oder außerhalb 
der Hauptreisezeiten nicht belegt werden. 

Eigene bayerische Sicherungsordnung 

Ein weiteres Beispiel für die zunehmende Regionali-
sierung diakonischen Arbeitsrechts ist der Be-
schluss einer eigenständigen Sicherungsordnung 
durch die ARK Bayern. Diese Ordnung besteht be-
reits seit vielen Jahren in der AVR des Diakoni-
schen Werkes der EKD und war seitdem auch für 
die bayerische Diakonie gültig. Die Sicherungsord-
nung soll die Auswirkungen von Rationalisierungs-
maßnahmen oder durch die Einschränkung oder 
Aufgabe von Tätigkeitsfeldern auf die Beschäftigten 
sozial abfedern. 

Verschlechterungen 

Nun hat man diese Sicherungsordnung für Bayern 
eigens beschlossen und dabei – wen wundert es – 
z.T. verschlechtert. So fehlt etwa der ganze § 7 der 
bundesweiten Ordnung, in dem es um die Vergü-
tungssicherung ging. Auch die Abfindungsregelun-
gen sind z.T. deutlich schlechter als in der bundes-
weiten Ordnung. Die neue bayerische Sicherungs-
ordnung ist am 1.10.2004 in Kraft getreten. 

3. Weg als Geheimveranstaltung 

Eine Begründung für diesen bayerischen „Sonder-
weg“ ist bisher nicht gegeben worden. Wen wundert 
das noch. Der 3. Weg ist und bleibt eine Veranstal-
tung hinter verschlossen Türen. Ohne Information 
und Mitsprache der Beschäftigten. Mitarbeitervertre-
tungen und Beschäftigte sind besser beraten, wenn 
es Tarifverträge gibt! 

Herbert Deppisch 

 

 

Hier sind Sie richtig! 
Ständig aktuelle Infos für MAVen! 

 

Die AGMAV Bayern im Internet: 
www.agmav-bayern.de 
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Anspruch auf Altersteilzeit 
erst nach 25 Jahren 

Altersteilzeit mas-
siv verschlechtert 

Zum 1.9.2004 ist eine folgenschwere Änderung 
der Altersteilzeitregelung in Kirche und Diako-
nie in Bayern in Kraft getreten. Danach haben 
nur noch Beschäftigte Anspruch auf diese Art 
Vorruhestand, wenn sie mindestens 25 Jahre 
beim gleichen Arbeitgeber gearbeitet haben. 
Bisher war lediglich eine Beschäftigungszeit 
von 15 Jahren Voraussetzung. Damit schwindet 
jetzt der Kreis der Anspruchsberechtigten auf 
ein Minimum zusammen. 

Die Neuregelung sieht vor, dass der Arbeitgeber 
auch nur dann mit Beschäftigten ab 55 Jahren Al-
tersteilzeit vereinbaren kann, wenn sie eine Be-
schäftigungszeit von mindestens 15 Jahren beim 
gleichen Arbeitgeber zurückgelegt haben. Einen 
echten Anspruch auf Altersteilzeit haben ab 1.9. 
2004 nur noch die mindestens 60-jährigen mit einer 
Beschäftigungszeit von mindestens 25 Jahren. 

Todesstoß für die Altersteilzeit 
in Kirche und Diakonie 

Damit hat die Arbeitsrechtliche Kommission (ARK) 
Bayern der Altersteilzeit – sie gibt es sowieso nur 
noch bis Ende 2009! – letztendlich den Todesstoß 
versetzt. Angeblicher Anlass für die deutliche Ver-
schlechterung der Bedingungen waren die Ände-
rungen im Altersteilgesetz, die zum 1.7.2004 in 
Kraft getreten sind. Danach haben die Arbeitgeber 
in Deutschland geringfügige Einbußen bei den För-
derungsbeträgen durch die Agenturen für Arbeit 
hinzunehmen, die Arbeitgeber erhalten, wenn sie 
den freien Arbeitsplatz eines Altersteilzeiters mit ei-
nem Arbeitslosen oder Ausgebildeten besetzen. 
Diese Einbußen bei der Förderung rechtfertigen je-

denfalls nicht diese weitgehenden Einschränkun-
gen, die Altersteilzeit überhaupt noch in Anspruch 
zu nehmen. Offenbar har sich hier die Arbeitgeber-
seite in der ARK voll durchgesetzt. 

Es ist 1 Schande... 

Das ursprüngliche Ziel der Altersteilzeit, mehr junge 
Menschen durch früheres Ausscheiden der Älteren 
in Arbeit zu bringen, wird durch diesen ARK-Be-
schluss schlicht ins Gegenteil verkehrt. Es ist 1 
Schande, dass die Arbeitnehmervertreter in der 
ARK dieser massiven Verschlechterung zugestimmt 
haben! 

Herbert Deppisch 

Infos für Mitarbeitervertretungen 

AGMAV Bayern interaktiv 
Die Internetseite der AGMAV Bayern erreicht ihr 
unter www.agmav-bayern.de . Auf dieser Seite 
findet ihr alle wichtigen Informationen und Aktivi-
täten der AGMAV sowie Schulungstermine, re-
gionale Treffen der MAVen und verschiedene 
Arbeitshilfen. Der Vorstand und ich als Webma-
ster sind immer darauf bedacht, die Themen 
einzustellen, die euch interessieren könnten. 
Klar ist auch, dass die Internetseite immer nur 
so aktuell sein kann, wie wir entsprechende In-
formationen erhalten. 

Internetpräsenz soll gemeinsames 
Werk der MAVen sein! 

Da wir die Internetpräsenz als gemeinsames 
Werk der MAVen in Bayern sehen, sind eure 
Meinungen und entsprechende Vorschläge ein 
ganz besonders wichtiger Teil zum Gelingen 
dieses Internetportals. Den Möglichkeiten, eure 
Themen bekannt zu machen, sind dabei fast 
keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist nur, dass ihr 
meldet, was euch wichtig ist. Der kürzeste Weg 
ist eine e-mail an mich: egerer@web.de  

Lutz Egerer 
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Schluss mit dem Schmusekurs? 

Personalkosten-
reduzierungen in 
der Landeskirche 

Viele Jahre galt die verfasste Kirche in Sachen 
Arbeitsbedingungen als „Hort der Glückseli-
gen“. Viele Verschlechterungen, die bereits bei 
der Diakonie eingeführt wurden, gingen am Kir-
chenbereich vorbei. Damit ist nun aber Schluss. 

Spätestens seit der Änderung des Landesstellen-
plans und der „Giftliste“ des Landeskirchenamts hat 
auch für die verfasste Kirche der Verteilungskampf 
begonnen. 

Druck wird deutlich größer 

Für Dekanate und Kirchengemeinden wird der 
Druck durch die angekündigten verringerten Schlüs-
selzuweisungen ab 2005 deutlich größer. Während 
in den Vorjahren nur der Sachkostenbereich in den 
Haushalten gekürzt wurde, ist künftig auch der Per-
sonalbereich dafür vorgesehen. Damit werden die 
Finanzprobleme auf die Kirchengemeinden und de-
kanatlichen Einrichtungen abgeschoben. Auf diese 
Weise ist es vorprogrammiert, dass die Auseinan-
dersetzungen um Stellenkürzungen auf Dienststel-
lenleitungen und MAVen in verstärktem Maße zu-
kommen werden. 

Mehr Arbeit in weniger Zeit? 

So ergibt sich für die Einrichtungen das Problem, 
mit verminderten Finanzzuweisungen die Arbeit vor 
Ort aufrecht zu erhalten. Wie soll dies aber funktio-

nieren? Sollen 
die Arbeiten mit 
weniger Stunden 
geleistet wer-
den? Die not-
wendigen organi-
satorischen Vor-
überlegungen 
sind größtenteils 
noch gar nicht in Angriff genommen worden, die an-
gezielten Stellenreduzierungen aber bereits im Gan-
ge. Die Folge ist, dass die Einsparungen auf dem 
Rücken der Beschäftigten stattfinden. Das müssen 
wir als MAVen verhindern! Ohne konkrete neue 
Stellenbeschreibungen, die auch Aussagen über 
die Quantität der Tätigkeiten treffen, dürfen solche 
Maßnahmen nicht umgesetzt werden. Das Stich-
wort lautet hier: Leistungsverdichtung. 

MAVen: Rechte verteidigen 

Diese Rechtsauffassung hat bereits das Kirchliche 
Verwaltungsgericht in Hannover (jetzt: Kirchenge-
richtshof) bestätigt. Außerdem liegt auch eine 
gleichlautende Entscheidung des Kirchengerichts 
für mitarbeitervertretungsrechtliche Streitigkeiten in 
Bayern vor. Hier sind wir als Mitarbeitervertretungen 
massiv gefordert, die Rechte der Kolleginnen und 
Kollegen in diesen schwierigeren Zeiten zu verteidi-
gen. 

Geld scheint da zu sein 

Im Übrigen scheint es mit der Geldnot der Kirche 
doch nicht so weit her zu sein. Im Amtsblatt 9/2004 
ist nachzulesen, dass 300.000 € für einen Innovati-
onsfonds bereit gestellt wurden. Es geht dabei um 
die Prämierung von Projekten, „die die spezielle Si-
tuation der Kirche vor Ort im Blick haben und einen 
inhaltlichen Akzent setzen“. Vielleicht dürfen sich 
hierfür ja auch MAVen melden, die auf die spezielle 
Situation zwischen Beschäftigten und Amtskirche 
eingehen. Auch das wäre „Kirche vor Ort“. 

Lutz Egerer  

 
 

mine – Termine – Termine – Ter  
MAV-Stammtisch Mittelfranken 
Bitte Termine bei Bärbel Kalb erfragen: 
baerbel.kalb@web.de, Tel. 0911/334 04 21 

Treffen unterfränkischer MAVen 
Do 2.12.2004 19 Uhr Kickers-Gaststätte 
                                                    Würzburg 
Do 17.2.2005 19 Uhr Naturfreundehaus 
                                                    Schweinfurt 
Kontakt: herbert.deppisch@web.de 

MAV-Stammtisch München 
Bitte Termine bei Doreen Marcinek erfragen: 
doreen.marcinek@verdi.de, Tel. 089/599 77-7030 

www.agmav-bayern.de  
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

auf der Internetseite der AGMAV Bayern sind 
zwei Diskussionsforen eingerichtet worden. Das 
eine soll zur Diskussion über unseren Antrag auf 
Anerkennung der AGMAV dienen. Im zweiten 
Forum geht es um die Einführung der 40-
Stunden-Woche in Kirche und Diakonie ab 
2005. 

Durchschnittlich surfen pro Woche etwa 75 Be-
sucher auf diesen Seiten. Die Homepage der 
AGMAV Bayern ist also ein Medium, das mitt-
lerweile gut genutzt wird. 

Wenn ihr Beiträge habt, die einer breiteren Öf-
fentlichkeit zugänglich gemacht werden sollen, 
dann schickt mir diese. 

Euer Webmaster 



 

Oktober 04 www.agmav-bayern.de  

Bitte ausfüllen und zurücksenden an: 
 
 
 
 
An die 
AG-MAV Bayern 
c/o MAV Klinikum Hallerwiese 
Bärbel Kalb 
St.-Johannis-Mühlgasse 19 
90419 Nürnberg  
 
 

Einrichtung:             

Träger:                    

Adresse:                 
                                                                                          Straße:        

              
PLZ:                                                         Ort:         

Telefon:            Fax:           

e-mail:                 

MAV-Vorsitzende/r:               

Stellvertreter/in:                

Größe der MAV:       Personen 

Freistellungen:        

Unsere MAV ist zuständig für:        Beschäftigte 

 

Unsere Einrichtung gehört zur: 

��� �  Verfassten Kirche           ��� �  Diakonie 
 

Unsere Einrichtung ist Mitglied im V.D.D.W.: 

��� �  Ja                        ��� �  Nein 
 

Zutreffendes bitte ankreuzen Vielen Dank fürs Ausfüllen! 

Wenn Ihr Informationen und 
Einladungen von der AG-MAV 
Bayern haben wollt, füllt bitte 
diesen Rückmeldebogen aus! 

Natürlich nur, wenn Ihr ihn 
nicht schon ausgefüllt habt! 


